
c) ALTKATHOLISCHER RELIGIONSUNTERRICHT

Allgemeine Bestimmungen und didaktische Grundsätze:

1. Die Allgemeinen Bestimmungen und die Didaktischen Grundsätze der vom
Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten durch Verordnung
festgesetzten Lehrpläne für die Hauptschulen sind nach gegebener Möglichkeit
anzuwenden.

2. Werden Schüler von mehreren Schulstufen zu einer Religionsunterrichtsgruppe
zusammengezogen, so kann eine entsprechende Wechselfolge der Lehrpläne einsetzen.

3. Es liegt in der Verantwortung der Religionsunterrichtsleitung und der Religionslehrkraft,
die Lehrstoffverteilung jeweils unter Beobachtung des Stundenausmaßes, der
Leistungsfähigkeit und der Stufenzusammensetzung der Religionsunterrichtsgruppe zu
erstellen.

Allgemeines Bildungsziel:

Der Religionsunterricht hat an die christlich-sittliche und soziale Bildung anzuschließen, die
nach dem Lehrplan für den Religionsunterricht in der Grundschule erzielt wurde. Der weitere
Ausbau soll in Verbindung mit Bildern aus dem Ablauf kirchlichen Geschehens aus der
Vergangenheit bis zur Gegenwart so vorgesehen werden, dass eine lebensnahe Bildung erzielt
wird. Bei der Vermittlung von Bildungsgrundlagen und Kenntnissen ist darauf Bedacht zu
nehmen, dass die Schüler sowohl für die Teilnahme am Religionsunterricht in
berufsbildenden Schulen wie gegebenenfalls in allgemein bildenden höheren Schulen
vorzubereiten sind. Zugleich soll damit eine allgemeine Bildungsgrundlage geboten werden,
durch die die Schüler befähigt werden, in einer objektiven Geistes- und Gesinnungshaltung
verantwortungsbewusst vor Gott und den Menschen als Glieder ihrer Kirche und der
menschlichen Gesellschaft wie deren Ordnung zu leben und zu handeln.
In Verbindung mit dem Lehrstoff ist jeweils eine entsprechende Auswahl von Gebeten und
Liedern zu bieten.

Bildungs- und Lehraufgaben:

1. Klasse:

Der Schüler ist soweit in die Bibelkunde einzuführen, als dies zum Verständnis der Bibel und
ihrer einzelnen Teile erforderlich ist.

Im Zusammenhang mit der Entstehung der wichtigsten Schriften des Alten Testaments und
mit der alttestamentlichen Umwelt ist die Geschichte des israelitisch-jüdischen Volkes so weit
zu behandeln, dass der Schüler eine entsprechende Grundlage zum Erfassen des Neuen
Testamentes erhält.



2. Klasse:

Unter Heranziehung der neutestamentlichen Zeitgeschichte ist dem Schüler Jesus Christus,
sein Leben und seine Wirksamkeit nach der Darstellung der Evangelien nahezubringen.
Darauf aufbauend, ist der Schüler mit der Geschichte der Urgemeinden in Jerusalem und
Antiochia und damit mit der Persönlichkeit des Paulus sowie mit den Fragen des Juden- und
Heidenchristentums bekannt zu machen.

3. Klasse:

Im Unterricht sind Bilder aus der Kirchengeschichte zu bieten, soweit sie in das Verständnis
der heutigen christlichen Situation hineinführen: Die Kirche bis 313. – Östliches und
westliches Christentum bis zur Trennung. – Die Entwicklung des Papsttums. – Kirchlicher
Verfall und Reformversuche (Reformation. – Die Anglikanische Kirche. – Die
Kirchenversammlung zu Trient.). – Die kirchlichen Verhältnisse im 18. und 19. Jahrhundert.
– Die Entstehung der altkatholischen Bewegung.

4. Klasse:

Die Altkatholische Kirche: Von der gegenwärtigen kirchlichen Situation ausgehend, ist Lehre
und Verfassung der Altkatholischen Kirche, ihr Verhältnis zur anglikanischen
Kirchengemeinschaft und zu den Ostkirchen und ihre Stellung in der Ökumene zu behandeln.


	c) ALTKATHOLISCHER RELIGIONSUNTERRICHT
	
	Allgemeine Bestimmungen und didaktische Grundsätze:

	Allgemeines Bildungsziel:
	Bildungs- und Lehraufgaben:
	1. Klasse:
	2. Klasse:
	3. Klasse:
	4. Klasse:



